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Gem. §§ 16 Abs. 1 Satz 1, 28 Abs. 1 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von 
Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz-IfSG) ergeht zur Verhütung 

der Weiterverbreitung von SARS-CoV-2 Virus-Infektionen folgende 
 
 

Allgemeinverfügung 
 
In Ergänzung meiner Allgemeinverfügung vom 18.03.2020 ordne ich hiermit an: 
 
 

1. Ziffer 5 der Allgemeinverfügung vom 18.03.2020 wird aufgehoben, soweit den 

Frisören der Weiterbetrieb gestattet wurde.  

2. Frisörsalons, Kosmetik- und Nagelstudios, Tattoostudios und ähnliche Einrichtungen 

sind zu schließen.  

3. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der der öffentlichen Bekanntmachung 

im Amtsblatt Nr. 09/2020 in Kraft. Die in Ziffer 2 benannten Maßnahmen gelten bis 

einschließlich 19.04.2020. Eine Verlängerung ist möglich.  

 

 
Begründung: 
 
Zu Ziffer 2: 

Für Erlass dieser Allgemeinverfügung ist die Stadt Emsdetten gemäß § 3 der Verordnung zur 

Regelung von Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz (ZVO-IfSG) zuständig.  

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Begründung der Allgemeinverfügung vom 

18.03.2020 verwiesen.  

Die jetzt untersagten Tätigkeiten dienen in erster Linie der Schönheit und dem Wohlbefinden 

der Kunden. Gerade sie sind mit dem direkten Kontakt und damit mit der stark erhöhten 

Gefahr zur Übertragung von Viren verbunden. Eine andere wirksame Möglichkeit, die 

Übertragung der Viren auszuschließen, ist nicht erkennbar. Es erscheint deshalb 

erforderlich, zumutbar und angemessen, auch diese Tätigkeiten komplett einzustellen.  

Mit der Allgemeinverfügung ist ein weiterer Eingriff in Art. 2 und 12 GG verbunden. Aus den 

in der Allgemeinverfügung vom 18.03.2020 genannten Gründen ist der Grundrechtseingriff 

gerechtfertigt. 

 

Zu Ziffer 3: 

Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekanntgegeben (§ 41 

Abs. 4 Satz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW). Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit ist 

sie zunächst bis einschließlich 19.04.2020 befristet. Die zeitliche Beschränkung kann bei 

Fortbestand des Übertragungsrisikos entsprechend verlängert werden. 
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Hinweise: 

 

Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar, § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 8 

IfSG. Eine Anfechtungsklage hat somit keine aufschiebende Wirkung.  

 

Hingewiesen wird ferner auf die Vorschrift des § 75 Abs. 1 Nr. 1 IfSG, wonach derjenige, der 

einer vollziehbaren Anordnung nach § 30 Abs. 1 IfSG zuwiderhandelt, mit Freiheitsstrafe bis 

zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft wird. 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung:  

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 

erhoben werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Münster, Manfred-von-Richthofenstr. 

8, 48145 Münster, schriftlich oder mündlich zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 

Geschäftsstelle einzureichen. 

 

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die 

elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss 

für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten 

elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der 

verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a 

Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten 

technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung 

über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das 

besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - 

ERVV) vom 24. November 2017 (BGBI. I S. 3803). 

 

 

 
Emsdetten, 20.03.2020                                             
 
 
 
 
 
gez. Georg Moenikes  
Bürgermeister 
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